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// Im Blickpunkth

Dass die Krise nur gemeinsam zu bew�ltigen ist, zeigt auch das Treffen der Europ�ischen Kommission mit Vertretern der

Gewerkschaften und Arbeitgebern auf EU-Ebene am 25.2.2009. Die Vorschl�ge betrafen einhellig u.a. wachstums- und

besch�ftigungsf�rdernde Maßnahmen, die Durchsetzung von Flexicurity-Prinzipien sowie die Unterst�tzung von Unter-

nehmen und Arbeitnehmern w�hrend der Rezession und die Einhaltung von Tarifvertr�gen. Die Beitr�ge der Sozialpart-

ner werden in den Standpunkt einfließen, den die Europ�ische Kommission bei informellen Treffen der Staats- und Regie-

rungsoberh�upter vertreten wird. Mit der Umsetzung der Flexicurity-Grunds�tze im Flexi-Gesetz II und dessen Bedeutung

f�r die Praxis befassen sich Cisch/Ulbrich in ihrem Aufsatz.

Armin Fladung, Verantwortlicher Redakteur im Arbeitsrecht

// Standpunkt /
von Dr. Wolfgang Lipinski,

FAArbR, Partner bei Beiten

Burkhardt Rechtsanwaltsge-

sellschaft mbH, M�nchen

1,30 Euro geklaut und tsch�ss?

Ja, so ist es und das ist gut so! Die diesbe-

z�glich gef�hrte breite �ffentliche Diskussi-

on ist bei Betrachtung der „nackten Zahlen“

nachvollziehbar, �ndert aber an der Richtig-

keit der Entscheidung des LAG Berlin vom

24.2.2009 – 7 Sa 2017/08 – nichts. Denn es

geht nicht um den geringen Geldbetrag,

sondern um den Vertrauensverlust eines Ar-

beitgebers in eine Kassiererin. Das LAG hatte

die fristlose Verdachtsk�ndigung gegen�ber

einer Kassiererin wegen unrechtm�ßiger Ver-

wendung von Leergutbons im Wert von ins-

gesamt 1,30 Euro f�r wirksam erachtet.

Das Rechtsinstitut der Verdachtsk�ndigung

entspricht der jahrzehntelangen Rechtspre-

chung des BAG. Zu Recht stellt das BAG an die-

ses Institut sehr strenge Voraussetzungen. Ins-

besondere ist der Arbeitnehmer vor Aus-

spruch der K�ndigung zwingend anzuh�ren,

zudem muss der Arbeitgeber starke, auf ob-

jektive Tatsachen begr�ndete Verdachtsmo-

mente beweisen, die geeignet sind, das f�r

die Fortsetzung des Arbeitsverh�ltnisses er-

forderliche Vertrauen zu zerst�ren. Es geht al-

so nicht um eine strafgerichtliche Verurtei-

lung wegen eines begangenen Verm�gens-

deliktes.

Dass Einzelhandelsunternehmen bei Verm�-

gensdelikten einer Kassiererin zur fristlosen

K�ndigung greifen, ist keine Besonderheit,

sondern t�gliche Praxis. Denn derartige Ver-

trauenspositionen erfordern unbedingte Zu-

verl�ssigkeit und absolute Korrektheit. Der

Vertrauensverlust stellte den wichtigen K�n-

digungsgrunddar, nicht aber der geringeWert

der Leergutbons. Das LAG Berlin hat im �bri-

gen nicht nur einen Verdacht als gegeben an-

gesehen, vielmehr stand nach Zeugeneinver-

nahmen zur �berzeugung des LAG sogar die

Tatbegehung durch die Kassiererin fest. Mit-

nichten liegt also entgegen den in der Presse

zitierten – nach Kenntnisstand des Verfassers

bisher nicht dementierten – Aussagen des

Bundestagsvizepr�sidenten Wolfgang Thierse

„ein barbarisches Urteil von asozialer Qualit�t“

vor.

Entscheidungen
BAG: Fallgruppen�bergreifender

Bew�hrungsaufstieg

Das BAG entschied in seinem Urteil vom

25.2.2009 – 4 AZR 19/08 – wie folgt: Begehrt ein

technischer Angestellter eine h�here Verg�tung,

die nach dem tariflichen T�tigkeitsmerkmal die

achtj�hrige Bew�hrung in einer bestimmten Fall-

gruppe der einschl�gigen Verg�tungsgruppe

(VergGr.) voraussetzt, k�nnen Bew�hrungszeiten

in einer anderen Fallgruppe derselben VergGr.

nur dann angerechnet werden, wenn dies im Ta-

rifvertrag ausdr�cklich so vorgesehen ist.
(Quelle: PM BAG vom 25.2.2009)

BAG: Tarifliche Gruppenbildung

Das BAG entschied in seinem Urteil vom

18.12.2008 – 6 AZR 287/07 – wie folgt: Tarifliche

Normen sind unwirksam, wenn sie zu einer Grup-

penbildung f�hren, die die durch Art. 6 GG ge-

sch�tzten Belange von Ehe und Familie gleich-

heits- oder sachwidrig außer Betracht l�sst. Tarif-

vertragsparteien d�rfen bei der Gruppenbildung

generalisieren und typisieren. Sie d�rfen sich da-

bei grunds�tzlich am Regelfall orientieren und

sind nicht gehalten, allen Besonderheiten jeweils

durch SonderregelungenRechnung zu tragen.Die

von ihnen gew�hlten Differenzierungsmerkmale

m�ssen jedoch im Normzweck angelegt sein und

d�rfen ihmnicht widersprechen. Die bei einer sol-

chen Typisierung entstehenden, unvermeidlichen

Ungerechtigkeiten und H�rten in einzelnen, be-

sonders gelagerten F�llen, in denen die Interes-

senlage von der von den Tarifvertragsparteien als

typisch angenommen abweicht, sind hinzuneh-

men, wenn sie nicht besonders schwer wiegen

undnur unter Schwierigkeitenvermeidbarw�ren.

Volltext desUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-549-1

unterwww.betriebs-berater.de

BAG: Befristung

Das BAG entschied in seinem Urteil vom

16.10.2008 – 7 AZR 360/07 – wie folgt: Ein sachli-

cherGrund f�rdieBefristungeinesArbeitsvertrags

liegt nach § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 7 TzBfG vor, wenn

der Arbeitnehmer aus Haushaltsmitteln verg�tet

wird, die haushaltsrechtlich f�r eine befristete Be-

sch�ftigung bestimmt sind, und er entsprechend

besch�ftigt wird. Die f�r die Verg�tung des be-

fristet eingestellten Arbeitnehmers verf�gbaren

Haushaltsmittel m�ssen f�r eine Aufgabe von nur

vor�bergehenderDauer vorgesehensein.

Volltext desUrteils: // BB-ONLINE BBL2009-549-2

unterwww.betriebs-berater.de

BAG: Terminvorschau 2/2009 und anh�ngige

Verfahren

Das BAG ver�ffentlichte seine Terminvorschau

f�r das zweite Quartal 2009 und die dazugeh�-

rige �bersicht �ber die anh�ngigen Verfahren.

Diese finden Sie unter www.betriebs-berater.de:
// BB-ONLINE BBL2009-549-3

Gesetzgebung
Grundsatzregelung zum Datenschutz der

Arbeitnehmer

Das Bundeskabinett hat am 18.2.2009 beschlos-

sen, in einem ersten Schritt eine Grundsatzrege-

lung zum Datenschutz der Arbeitnehmer noch in

dieser Legislaturperiode in das Bundesdaten-

schutzgesetz aufzunehmen.
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